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Zusammenfassung Die Digitalisierung als ein Querschnittsthema betrifft verschie-
denste Ebenen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens. Es ist somit we-
nig überraschend, dass Politik diesen Prozess gestalten möchte. Dabei werden ver-
schiedene Akzente durch Förderprogramme gesetzt, von denen einige beispielhaft
dargestellt werden. Im besonderen Fokus dieser Arbeit steht das Bundesbreitband-
förderprogramm. Hier wird zunächst die Lage bezüglich des Ausbaus aufgezeigt, ei-
ne Übersicht über heterogene Fördermaßnahmen dargelegt und dann ein normativer
Eingriffsbedarf ermittelt. Es folgt eine kritische Würdigung der aktuellen Förderung,
bei der dargestellt wird, dass diese sehr weitgehend ist und dabei wahrscheinlich
auch dort fördert, wo es auch ohne Förderung zu einem Ausbau gekommen wäre.
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Public broadband subsidies – a skepical discussion

Abstract The digitalization affects different aspects of the economy and the society.
Not surprisingly, policy makers want to have an impact on this process. In particular
different subsidy schemes are set up. In the following, some of them are described
as an example. There is a particular focus on the subsidy scheme by the German
federal government. At first, I describe the status-quo of the broadband rollout. Then,
I provide an overview of the heterogeneous subsidy landscape. I evaluate whether
there might be a normative scope for market interference. Finally, I discuss whether
the current scheme is appropriate or not. I show that it may be too extensive and,
thus, it may likely subsidize projects in those areas where there would have been a
rollout - even without such a scheme - anyhow.

1 Einleitung

Die Digitalisierung ist seit Jahren eines der bestimmenden Themen in der wirt-
schaftspolitischen Diskussion. Dies gilt durch die jüngsten Corona Krise umso
mehr, da z.B. ein vermehrter Einsatz von Home-Schooling und Home-Office so-
wie verstärkte Online-Bestellungen die steigende Relevanz digitaler Methoden und
Infrastrukturen aufgezeigt hat.

Der Begriff der Digitalisierung ist sehr vielschichtig und beschreibt einen großen
Prozess, eine Transformation, die viele Lebens- und Arbeitsbereiche umfasst. Kern
und Auslöser dieser Entwicklung ist die Informations- und Kommunikationstech-
nologie (IKT).1 Diese fungiert als eine Querschnittstechnologie, oder auch als eine
Basistechnologie, in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur auch „General Pur-
pose Technologie“ genannt. Diese „General Purpose Technologien“ sind solche, die
als Basistechnologie verschiedene andere Technologien ermöglichen. Der Begriff
wurde von Bresnahan und Trajtenberg (1995) geprägt, die hierfür z.B. die Elektri-
zität oder die Dampfmaschine anfügen, deren Etablierung weitere komplementäre
Technologien ermöglichten und eine große technologische und wirtschaftliche Ent-
wicklung anschoben. Als eine solche Technologie wird auch die IKT angesehen
(vgl. für einen Überblicksartikel zu den Auswirkungen von IKT vgl. auch Draca
et al. 2007). Dies bedeutet, dass diese als Grundlagentechnologie viele andere Tech-
nologiebereiche und somit eine Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft
ermöglicht.

Chun et al. (2008) interpretieren den von IKT-induzierten Transformationspro-
zess, angelehnt an Schumpeter, als einen Prozess der kreativen Zerstörung. Dieser
Begriff bedeutet, dass der Transformationsprozess alte Geschäftsmodelle zerstört
und neue wiederum hervorbringt. Dies beschreibt somit etwas, was man im Alltag
täglich beobachten kann. In traditionellen Branchen wie dem Einzelhandel, dem
Zeitungsmarkt, oder als prägnantes Beispiel dem Videothekenmarkt wird dies sehr
deutlich. Beim Blick in viele Innenstädte lässt sich ein gewisser Leerstand, auch
durch Online-Shoppingkonkurrenz induziert, nicht verleugnen. Zudem sinken stetig

1 Vgl. hierzu für ein analoges Argument, Bertschek et al. (2013, S. 190)
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Abb. 1 Beispiele politischer Initiativen

die Zeitungsauflagen und Videotheken sind praktisch nicht mehr existent. Tatsäch-
lich stehen diesem Niedergang eine Vielzahl an neunen Angeboten entgegen: Online-
Handel, Social Media oder Videostreaming.

Es liegt in der Natur der Sache, dass dieser Transformationsprozess von der
Politik als herausfordernd angesehen wird. Folglich ist eine Vielzahl verschiedener
politische Initiativen wenig überraschend. Beispiele hierfür sind in Abb. 1 aufgeführt.

Die dargestellten Beispiele bilden sehr unterschiedliche Initiativen ab, die hier
beispielhaft in vier Bereiche aufgegliedert werden. So hat die Bundesregierung die
Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 einberufen um Notwendigkeiten und Ansätze der
Umgestaltung des Wettbewerbsrechts im Hinblick auf Probleme der neuen digitalen
Welt zu identifizieren (BMWi 2019). Auch wurde jüngst die 10. Novelle des GWB
initiiert, die das Wettbewerbsrecht, gerade im Hinblick auf digitale Plattformmärkte
und große Digitalfirmen insgesamt, neu justiert und dem Bundeskartellamt hierbei
neue Spielräume für Eingriffe erlaubt (Gesetzentwurf zur 10. GWB-NOVELLE:
BMWI 2020b). Große Aufmerksamkeit haben auf europäischer Ebene die Fälle der
EU Kommission gegen den US-Konzern Alphabet, der insb. für seine Suchmaschi-
ne Google oder seine Videoplattform YouTube bekannt ist, erhalten. Hier wurden
empfindliche Strafen für Marktmachtmissbrauch ausgesprochen (EU-Kommission
2019b).

Im Bereich der Industriepolitik fällt eine stete Diskussion für Europäische Cham-
pions auf, die sich nicht nur auf den Digitalbereich beschränkt (Tagesschau 2019).
Als prominentestes Beispiel der Wirtschaftsförderung dürfte hier die Initiative GAIA
sein, die darauf abzielt europäische Cloud-Lösungen, die unabhängig von außereu-
ropäischer Jurisdiktion arbeiten und europäischen Datenschutz sicherstellen, zu er-
möglichen (BMWi und BMBF 2019). Ebenso stellt sich im internationalen Kontext
die Frage, wie mit dem Netzausrüster HUAWEI zu verfahren ist, der unter ande-
rem sensible 5G-Ausrüstung anbietet und nun in mehreren westlichen Ländern vom
Ausbau von 5G-Mobilfunknetzen ausgeschlossen wird (The Guardian 2020).
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202 G. J. Klein

Digitalisierung und Bildung sind insbesondere in der aktuellen Corona-Krise in
den Fokus gerückt. Tatsächlich gab es durch den Digitalpakt und der Grundgesetz-
reform bereits große Ambitionen, die Digitalisierungsbestrebungen in den Schulen
zu verstärken (BMWi 2020a). Nach Monaten des Home-Schoolings in der Coro-
na-Krise hat sich die Debatte diesbezüglich noch deutlich verstärkt, da vielfältige
Defizite aufgedeckt worden sind, die dann auch von der breiten Öffentlichkeit wahr-
genommen wurden. Es ist daher damit zu rechnen, dass es in diesem Bereich noch
deutlich mehr Bestrebungen geben wird.

Der letztgenannte Punkt in Abb. 1 betrifft die Infrastruktur. Während vor einigen
Monaten die Debatte um die Versteigerung der 5G-Lizenzen, und verschiedener Aus-
bauverpflichtungen, im Fokus standen (Bundesnetzagentur 2019a), gibt es schon seit
Jahren eine lebhafte Diskussion um den Ausbau von Breitbandinternet und insbe-
sondere Fiber-to-the-Home (FTTH), also Glasfaseranschlüsse bis ins Haus. Letztlich
ist die Forderung entstanden, dass gigabitschnelles Internet in allen Haushalten zu-
gänglich sein sollte, wozu unter anderem FTTH als leistungsfähigste Infrastruktur in
der Lage ist. Dass es eine Diskussion über Infrastruktur gibt, ist grundsätzlich wenig
verwunderlich. Insbesondere gilt dies, da es ein ehemaliges staatliches Unternehmen
gibt, das Subjekt von Zugangsregulierung ist. Die Frage der korrekten Regulierung
unter der Abwägung von kurzfristigen Zielen des günstigen Zugangs mit den lang-
fristigen Zielen des hoch-qualitativen Zugangs hat in der Vergangenheit, und auch
aktuell, eine große Debatte in der Forschung befeuert (vgl. für einen Überblicksarti-
kel Cambini und Jiang 2009). Tatsächlich geht es aber bei gigabitschnellen Netzen
um neue Netzteile, für die der privatwirtschaftliche Ausbau als nicht hinreichend
angesehen wird und daher ein differenziertes Förderregime aufgebaut worden ist
(vgl. hierzu Abschn. 3).

Um diese Förderung soll es nun in dieser Arbeit gehen. Es wird dargestellt, dass
die differenzierte und ambitionierte Förderung sich auf Bundesebene direkt von den
Regierungszielen herleiten lässt und insgesamt durchaus großzügig ausgestaltet ist.
Flankiert wird dies von Förderprogrammen der Länder. Bei einer solch großzügigen
Förderung stellen sich mehrere Fragen, die hier behandelt werden. So gilt es zu
fragen, ob eine Förderung grundsätzlich normativ zu rechtfertigen ist und dann, ob
diese effizient, d.h. zielgerichtet, erfolgt. Diese Arbeit legt dar, dass erstere Frage
grundsätzlich positiv zu beantworten ist, d.h., dass eine normative Rechtfertigung
grundsätzlich vorliegt. Ebenso wird aufgezeigt, dass davon auszugehen ist, dass die
Förderung mutmaßlich zu weit geht und dort fördert, wo dies im Grundsatz nicht
unbedingt nötig ist. Stattdessen scheint es so, dass es weitere Probleme gibt, die
einen Ausbau hemmen.

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Zuerst wird in Abschn. 2 der Stand des Breit-
bandausbaus in Deutschland aufgezeigt. Folgend wird in Abschn. 3 eine Übersicht
über die Förderprogramme in Deutschland auf Bundes- und Landesebene dargestellt.
Die Landesebene wird hierbei beispielhaft am größten Bundesland Nordrhein-West-
falen aufgezeigt. In Abschn. 4 erfolgt eine Diskussion normativer Rechtfertigungen
einer Förderung und eines Markteingriffs, in Abschn. 5 erfolgt eine kritische Wür-
digung des Falls, in Abschn. 6 eine kurze Zusammenfassung und ein Fazit.
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2 Stand des Breitbandausbaus in Deutschland

Die EU-Kommission (2019a) evaluierte in einer Studie den Stand des Breitband-
ausbaus in Europa und zeigte dabei dezidiert auf, wie die Breitbandverfügbarkeit
allgemein, und im Speziellen die Verfügbarkeit von sogenannten Next-Generation-
Access Networks (NGA, definiert als Geschwindigkeit größer 30MBit/s), und sol-
chen Netzen, die mehr als 100Mbit/s2 ermöglichen, in den europäischen Ländern
ausgeprägt ist.

Die Studie (EU-Kommission 2019a, S. 93 ff) legt dar, dass fast alle Haushal-
te in Deutschland, ebenso wie der europäische Durchschnitt, fast vollständig mit
einfachem Breitband versorgt sind (99,9%).3 Dabei haben 97,5% einen Breitband-
festnetzanschluss (verglichen mit 96,7% im EU-28-Durchschnitt). 87,9% sind mit
sogenannten Next-Generation Access Networks mit einer Geschwindigkeit von über
30Mbit/s versorgt (verglichen mit 83,1% im EU-28-Durchschnitt). Von Glasfaser
bis zum Grundstück und DOCSIS-3.0-Technologie mit einer Geschwindigkeit von
über 100Mbit/s (perspektivisch schnell mit 1GBIT/s) sind 66,3% (verglichen mit
59,8% im europäischen Durchschnitt) erschlossen. Insgesamt ist diese Verfügbar-
keit im EU-28-Vergleich leicht überdurchschnittlich anzusehen. Vergleicht man die
verschiedenen Festnetztechnologien, sieht man, dass Deutschland bei der DSL- (DE
97,4% vs. EU-28: 92,2%), VDSL- (DE 76,9% vs. EU-28: 56,7%) und Kabelinter-
netinfrastruktur (DOCSIS-3.0; DE 64,1% vs. EU-28: 45,0%) überdurchschnittlich
ausgebaut ist, aber bei der leistungsfähigsten Infrastruktur, Glasfaser bis zum Grund-
stück (DE: 8,5% vs. EU-28: 29,6%), deutlich unter dem Durchschnitt versorgt ist.

Eine klare Bewertung ist hier schwierig. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass
die Werte für Deutschland als Ganzes angegeben sind. Wie auch in der Studie der
Kommission angegeben, (EU-Kommission 2019, S. 93) sind die Werte im ländlichen
Raum deutlich geringer (NGA: 66,2%; DOCSIS-3.0 und Glasfaser zum Grundstück
18,0%). Das bedeutet, dass unabhängig vom Gesamteindruck geografische Dispari-
täten problematisch sein könnten.

Mit Blick auf das Aggregat liegt Deutschland tatsächlich bei der Verfügbarkeit der
typischen Geschwindigkeiten über dem Durchschnitt, aber nicht bei der leistungsfä-
higsten Infrastruktur. Ob dies ein tatsächliches Defizit ist, lässt sich nicht beurteilen.
Insbesondere nicht dann, wenn man die Anschlussqualität technologieneutral und
mit den im EU-Report angegebenen Geschwindigkeiten bewertet.

Trotzdem besteht bei der schnellsten Geschwindigkeitsstufe (Glasfaser bis zum
Grundstück und DOCSIS-3.0) aktuell ein Ausbau von nur 65%. Es besteht somit
eine Diskrepanz von ca. 35% der Haushalte, die aktuell noch nicht mit gigabitfä-
higen Internetanschlüssen ausgestattet sind (unter der Annahme eines vollständigen
Ausbaus auf DOCSIS-3.1.). Hinzu kommt ein Ausbau der seit dem Beobachtungs-

2 Die Angaben für solche Netze die mit mehr als 100 MBIT/s versorgt werden, sind solche, die mit Glas-
faser bis zum Grundstück sowie Kabelinternet per DOCSIS-3.0-Standard erschlossen sind. Da durch den
aktuellen Standard DOCSIS-3.1 diese Netze vergleichsweise einfach so ausgelegt werden können, dass Gi-
gabit Geschwindigkeiten möglich sind, umfasst diese Kategorie somit Netze, die zumindest perspektivisch
mit Geschwindigkeiten von 1Gbit/s beschaltet werden können sollten (vgl. auch Monopolkommission
2019, S. 20, RZ. 19).
3 Die weiteren Werte dieses Abschnitts sind alle der Studie EU-Kommission (2019a) entnommen.
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204 G. J. Klein

zeitraum der Studie im Jahr 2019 mit dem Ausbaustand 2018 stattgefunden hat. D.h.
es ist nicht gänzlich klar, ob bis zum heutigen Stand wesentliche Bereiche weiter
ausgebaut worden sind.

3 Förderung des Breitbandaus in Deutschland am Beispiel von NRW

Der Ausbau von Breitbandinternetnetzen ist als übergeordnetes Ziel bereits im
CDU/SPD Koalitionsvertrag von 2018 festgelegt: „Wir gestalten den Weg in die Gi-
gabit-Gesellschaft mit höchster Priorität. Deshalb wollen wir den flächendeckenden
Ausbau mit Gigabit-Netzen bis 2025 erreichen. Wir wollen den Netzinfrastruktur-
wechsel zur Glasfaser. Unser Ziel lautet: Glasfaser in jeder Region und jeder Ge-
meinde, möglichst direkt bis zum Haus. Schulen, Gewerbegebiete, soziale Einrich-
tungen in der Trägerschaft der öffentlichen Hand und Krankenhäuser werden wir be-
reits in dieser Legislaturperiode direkt an das Glasfasernetz anbinden“ (CDU 2018).
Hieraus leitet sich das Ziel der Bundesregierung, wie z.B. vom BMVI formuliert,
ab: „Das übergeordnete Ziel ist superschnelles Internet mit mindestens 1Gigabit/s
in ganz Deutschland bis 2025. Schulen, Gewerbegebiete und Krankenhäuser werden
prioritär in den Fokus der Förderung genommen.“ (BMVI 2020).

Aus diesem Ziel speisen sich wiederum verschiedene Bundesförderprogramme,
die, von der Bundesregierung unabhängig und lokal durch Landesregierungen (hier
natürlich von eigenen Zielen abgeleitet) flankiert werden. Abb. 2 stellt diese Pro-
gramme mit dem lokalen Beispiel für NRW zusammen.

Das wesentliche Instrument des Bundes ist hier das Programm „Förderung zur
Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“, das ei-
ne Förderung für Breitbandausbauprojekte von 50% (plus ein etwaiger Zuschlag

Abb. 2 Übersicht Förderprogramme. (In Anlehnung an MfWIDuD des Landes NRW 2020)
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für Gebiete mit geringer Wirtschaftskraft) vorsieht.4 Die beiden anderen in Abb. 2
aufgeführten Programme zielen auf spezielle Projekte, d.h. Gewerbe- und Industrie-
gebiete, Häfen, oder Schulen und Krankenhäuser, ab. Hier ist ebenso eine Förderung
von 50% sowie etwaige Erhöhungen um 10% oder 20% vorgesehen, wobei die För-
dermittel bei einer Million Euro gedeckelt sind und erst ab einer Projektgröße von
10.000 C starten. Des Weiteren sind spezifische Eigenanteile von 10% vorgegeben.

Wichtig ist hierbei, dass für die Gewährung einer Förderung ein Markterkun-
dungsverfahren eingefordert wird. Die Monopolkommission (2019, S. 10, RZ K17)
fasst dieses so zusammen, dass eine Umfrage bzgl. der Ausbaupläne der relevanten
Unternehmen für die nächsten drei Jahre abgefragt werden. Nur wenn diese keine
Pläne haben, kann der untersuchte Bereich gefördert werden. Die Monopolkom-
mission führt an, dass grundsätzlich in der neusten Förderform alle Gebiete ohne
Kabelinternet oder Glasfaseranschluss förderfähig sind. Dies Entspricht somit fast
vollständig den ca. 30–35%, die in Abschn. 2 als nicht mit der höchsten Geschwin-
digkeitskategorie versorgt, angegeben sind. Die Monopolkommission (2019, S. 10,
RZ K17) weist darauf hin, dass gerade der im Markterkundungsverfahren abgefrag-
te Zeithorizont von drei Jahren dazu führen kann, dass spätere privatwirtschaftliche
Investitionen verdrängt werden könnten.

Die Landesprogramme kommen nun zusätzlich zu den dargestellten Bundesför-
derungsprogrammen hinzu.5 So gibt es eine explizite Beteiligung im Landespro-
gramm „Kofinanzierung des Bundesförderprogramms“, die den geförderten Betrag
auf insgesamt 90% aufstockt. Darüber hinaus gibt es explizite Förderprogramme
für NGA-Netze im ländlichen Raum, die 90% eines Wirtschaftlichkeitsfehlbetrags
abdecken. Ebenso werden auch einfache Breitbandnetze im ländlichen Raum (mit
bis zu 75% des Wirtschaftlichkeitsfehlbetrags) oder Schulen und spezielle regionale
Wirtschaftsförderprogramme gefördert.

Diese hier aufgeführten Programme zeigen klar auf, dass großer Aufwand be-
trieben wird, die in Abschn. 2 dargestellte Versorgungslücke, zu schließen. Da der
Aufwand nicht nur in Höhe der Förderprogramme, sondern auch in Höhe der För-
derung, einen nicht unerheblichen Aufwand hat (auf Bundesebene ca. eine Mrd.
C jährlich [vgl. Bundeshaushalt 2020; BMVI 2020]), stellt sich die Frage, ob ei-
ne Förderung grundsätzlich sinnvoll ist, ob die Förderung an den entscheidenden
Ausbauhindernissen ansetzt, und ob diese trotz einer möglichen qualitativen Recht-
fertigung in spezieller Höhe zu rechtfertigen ist.

4 Normativ ökonomische Rechtfertigung für eine Förderung des
Breitbandausbaus

Für eine normative Betrachtung, ob eine Breitbandausbauförderung zum Schließen
einer etwaigen Breitbandlücke vorliegt, muss zunächst geprüft werden, ob es ein

4 Die Informationen der in diesem Abschnitt beschriebenen Programme sind von MfWIDuD (2020) ent-
nommen.
5 Ebenso wie im vorherigen Abschnitt wurden die Informationen in diesem Abschnitt von MfWIDuD
(2020) entnommen.

K



206 G. J. Klein

irgendwie geartetes Marktversagen auf dem Markt für Breitband oder auch Giga-
bitzugang gibt. D.h. es stellt sich zunächst die Frage, ob eine Nachfrage einzelner
Individuen nicht durch private Anbieter bedient wird? D.h. haben die fehlenden
10–15% der Haushalte für Breitbandanschlüsse, und etwa 30–40% nach gigabitfä-
higen Breitbandanschlüssen, überhaupt eine nennenswerte Nachfrage nach solchen
Anschlüssen (vgl. hierzu die Darstellung in Abschn. 2)? Diese Frage scheint nur
auf den ersten Blick trivial. Betrachtet man die Internetnutzung in Deutschland,
so zeigt sich, dass nicht die ganze Bevölkerung, sondern nur ca. 85% das Inter-
net nutzen (Statista 2020). Zwar ließe diese Diskrepanz die Möglichkeit zu, dass
diese eben nicht versorgten Haushalte überhaupt nicht an Breitbandinternetdiensten
oder gigabitfähigen Internetdiensten interessiert sind. Da man jedoch davon ausge-
hen muss, dass sich diese Haushalte nicht gänzlich in ländlichen unterversorgten
Gebieten isoliert von potenziell Nachfragenden bündeln, greift diese Logik nicht.
Es ist davon auszugehen, dass es eine Vielzahl von potenziell Interessierten in den
unterversorgten Gebieten gibt. Es ist jedoch anzunehmen, dass die absolute Zahl der
Nicht-Versorgten eben auch solche beinhalten, die kein Interesse haben und somit
die Verfügbarkeitszahlen das Problem potenziell überschätzen könnten.

Als Weiteres stellt sich die Frage, ob auf der Nachfrageseite nicht-internalisierte
Faktoren bestehen, welche dazu führen, dass die individuelle Nachfrage kleiner als
die optimale Nachfrage ist und somit zwar die soziale Nachfrage größer als die
Kosten des Dienstes sind, nicht aber die individuellen Kosten, und es somit eine
positive Externalität gibt.6

Es spricht viel dafür, dass es diese positiven Externalitäten grundsätzlich gibt.7

Die Literatur hat bereits in einer Vielzahl von Studien untersucht, ob Infrastruktu-
rinvestitionen einen positiven Einfluss auf die wirtschaftliche Dynamik haben kann
(vgl. für ein frühes Papier Aschauer 1989). So stellen Röller und Waverman (2001)
in ihrem wegweisenden Artikel fest, dass öffentliche Investitionen in Telekommuni-
kation einen kausalen positiven Einfluss auf wirtschaftliche Aktivität haben. Diese
erhöhte Aktivität könnte man dann zum Teil als positive Externalität interpretieren.
Diesem Klassiker haben dann weitere Forschungsarbeiten Evidenz für den Einfluss
von Breitbandinternet auf die wirtschaftliche Aktivität hinzugefügt: So z. B., Kou-
troumpis (2009) und Czernich et al. (2011), deren Ergebnisse man in der selben
Logik als positive Externalität des Breitbandinternets interpretieren kann.

D.h., es ist für Breitbandinternet insgesamt damit zu rechnen, dass dieses zu
einer Steigerung der wirtschaftlichen Aktivität führt.8 Briglauer und Gugler (2019)
finden ebenso einen positiven vergleichbaren Effekt von Glasfaserinternet, stellen
diesen Effekt aber den Kosten gegenüber. Es ergeben sich in der Analyse Zweifel an
dem kostenübersteigerten Ausbaunutzen für alle bisher unterversorgten Gebiete. An
einem immer stetig steigenden Ausbaunutzen von mehr Geschwindigkeit erweckt
auch die Studie von Ahlfeldt et al. (2017), für das Vereinigte Königreich, Zweifel.

6 Wir gehen hier nur auf den Fall einer positiven Externalität, nicht hingegen auf den Fall einer negativen
Externalität, ein.
7 Die folgende Diskussion der Literatur in diesem Absatz ist angelehnt an Klein (2020) und Bertschek
et al. (2013).
8 Die folgende Diskussion der Literatur in diesem Absatz ist angelehnt an Klein (2020).
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Sie untersuchen den individuellen Nutzen von Breitbandinternet, abgebildet durch
den Einfluss auf Immobilienmärkte.9 Sie untersuchen hierbei explizit keine Glasfa-
sertechnologie, finden aber für Breitbandinternet einen positiven Nutzen, allerdings
mit abnehmenden Grenznutzen in der Geschwindigkeit. Dies bedeutet, dass der
Nutzen immer schnellerer Technologien, also immer breitbandigerer Technologien,
stets den Nutzen erhöht, dieser Nutzenanstieg jedoch mit steigender Geschwindig-
keit sinkt. Dies lässt grundsätzlich Zweifel zu, ob jegliche Förderung, für immer
schnellere Geschwindigkeit, stets zu rechtfertigen ist.

Die typische Art und Weise, wie man dieser Externalität begegnet, ist oftmals
ein monetärer Ausgleich, der als Steuer für eine negative Externalität den Begriff
„Pigousteuer“ innehat.10 Analog für eine positive Externalität wie hier, kann nun
eine Förderung im Sinne einer Subvention erfolgen. Somit ist eine Förderung –
so wie sie eben auch stattfindet – eine grundsätzlich adäquate Art und Weise der
Externalität zu begegnen. Im Gegensatz zu dem Grundmodell sei aber angemerkt,
dass die Entscheidung eines Ausbaus eine binäre Entscheidung ist und eine Unter-
nutzung hier nur darin besteht, dass es eben keine Infrastruktur gibt, die man nutzen
könnte. Dies bedeutet, eine Förderung sollte in dem Sinne so ausgestaltet sein, dass
nur solche Projekte realisiert werden sollen, bei denen privater und sozialer Nutzen
größer als die Ausbaukosten sind. Wenn ein Projekt, d.h. ein Ausbau, bereits statt-
findet, dann führt eine Subvention zu keiner Steigerung der Wohlfahrt. Stattdessen
ist mit Schattenkosten der Mittelerhebung zu rechnen was einen Wohlfahrtsverlust
zur Folge hat.

Über Externalitäten, die eben eine Förderung im Sinne einer negativen Pigousteu-
er rechtfertigen könnten, hinaus, sind alternative Gründe für Markteingriffe denkbar.
Es könnte sein, dass es Gründe gibt, die dazu führen, dass es nicht zu einer Errei-
chung einer Minimalkostenkombination kommt, da der Anbieter nicht die Informa-
tionen erlangen kann, wer tatsächlich einen solchen Anschluss möchte, oder er von
regulatorischen Gegebenheiten abgehalten wird, die Konsumenten zu bündeln, z.B.
im Sinne einer Kundenbündelung. Einen Hinweis darauf, dass es in diesem Bereich
grundsätzlich Diskussionen gibt, ist die jüngst umschlagende Haltung des Bundes-
kartellamts gegenüber des gemeinsamen Glasfaserausbaus des deutschen Marktfüh-
rers und regulierten Incumbents, Deutsche Telekom, mit regionalen Firmen. Hier
verbot das Bundeskartellamt in der Vergangenheit solche gemeinsamen Projekte,
um jüngst eben solche, unter bestimmten Auflagen, zu erlauben (Bundeskartellamt
2019).

Weitere Möglichkeiten, die dazu führen könnten, dass eine existente Nachfrage
nicht bedient wird, könnte die Marktstruktur und zu wenige aktive Infrastruktur-
wettbewerber sein. D.h., es könnte sein, dass die Deutsche Telekom, dadurch, dass
sie zwar Wettbewerb im Servicemarkt hat (durch Regulierungsverpflichtungen für
Vorleistungen), aber kaumWettbewerb für Breitbandnetzanbieter, das Investitionsni-
veau zu gering ist. Als Hintergrund kann die von Aghion et al. (2005) dargebrachte
Theorie, die zwischen Wettbewerb und Innovation eine umgekehrte U-Kurve pos-
tuliert, dienen. In der Analogie betrachtet, bedeutet dies, dass wenn die Telekom

9 In Anlehnung an die Diskussion in Klein (2020).
10 Vgl. für eine einfache Textbucheinführung Hindricks und Myles (2006, S. 188ff).
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kaum Wettbewerber hat, ist der Anreiz gering in risikoreiche Ausbauprojekte zu
investieren, da der Gewinn einer Investition beschränkt ist. Die Investition führ-
te kaum zu mehr Marktanteilen und könnte nur eine höhere Zahlungsbereitschaft
für höhere Qualität erzielen. Wenn von dieser quasi-monopolistischen Netzsituation
nun aber zusätzlicher Wettbewerb aufkommt, kann eine Innovation nicht nur eine
höhere Zahlungsbereitschaft hierdurch aufgreifen, sondern auch ein Abweichen der
Kunden auf den Wettbewerber verringern. D.h. der Gewinn aus einer Investition
steigt.11 Durch die Investition könnte neben einer erhöhten Zahlungsbereitschaft der
bestehenden Kunden, zusätzlich neue Kunden generiert werden (bzw. weniger als
in einer kontrafaktischen Situation verloren werden). Gemäß dieses Gedankenge-
rüsts würde dann die steigende Relevanz von alternativen Anschlussbetreibern, insb.
Kabelinternetbetreibern12,als großen überregionalen Netzwettbewerber, dazu führen,
dass die Bestrebungen zu verstärkten Investitionen stiegen, da man von einer quasi-
monopolistischen Netzsituation zu einer Situation mit mehr Wettbewerb gelangt ist.
Aus dieser Betrachtung kann z.B. die Fusion der großen Kabelinternetanbieter von
Vodafone und Unitymedia (siehe zur Entscheidung der EU-Kommission zu dieser
Fusion: EU-Kommission 2019c), als eine Rechtfertigung gesehen werden, hier aus
Sicht der Wettbewerbsbehörden intermodalen Wettbewerb zu fördern.

In der Gesamtschau finden sich verschiedene normative Begründungen,Marktein-
griffe zu rechtfertigen. Die abgeleiteten Eingriffe sind hierbei jedoch sehr heterogen.
Als tatsächliche Förderung durch eine Subvention lässt sich bei den hier diskutierten
Gründen tatsächlich hauptsächlich eine Förderung durch zu erwartende Externalitä-
ten sehen. D.h., es besteht die Frage, ob die individuelle Nachfrage ausreichend ist,
solche Projekte zu finanzieren, oder eben nicht. Falls dies nicht der Fall sein sollte,
ließe sich ein Eingriff rechtfertigen. Schlussendlich ist die Größe der Externalität
schwierig zu bestimmen. Die benannten Studien geben hier Indizien. Wichtig ist es
aber, dass die Zielgenauigkeit gesichert wird. D.h., nur solche Projekte gefördert
werden, bei denen eben auch ein Externalitäten-Problem vorliegt und eben kein
anderes der oben diskutierten Probleme.

5 Kritische Diskussion des Bundesprogramms

Wie bereits in Abschn. 3 dargelegt gibt es eine Vielzahl von Förderungen zum
Breitband und insbesondere zum Gigabit-Ausbau in Deutschland. Dabei gibt es, wie
dargestellt, verschiedene Bundesprogramme, die von unterschiedlichen Landespro-
grammen flankiert werden. Dabei wird, wie am Beispiel von NRW gezeigt, teilweise

11 Des Weiteren postuliert diese Theorie, dass im atomistischen Wettbewerb der Anreiz zur Investition
ebenso gering ist. D.h. eine gewisse Marktkonzentration mit aktiven Wettbewerb ist das Innovations-,
bzw., hier in der Analogie, investitionsfreundlichste Umfeld.
12 Von 2009–2018 ist die Anzahl alternativer Technologien und insb. von Kabelinternet von 2,6Mio. An-
schlüsse auf 9,4Mio. Anschlüssen gestiegen, wobei klassische DSL Dienste von 22,4 auf 25,2Mio. An-
schlüsse gestiegen. vgl. Bundesnetzagentur (2019b, S. 25, Abb. 4). Da klassische DSL-Dienste typischer-
weise Vorleistungsprodukte der Deutschen Telekom beinhalten und diese den Hausanschluss typischer-
weise besitzt (vgl. Bundesnetzagentur 2019b, S. 27), sprechen Zuwächse in alternative Infrastruktur für
wachsenden Infrastrukturwettbewerb.
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die Förderung des Bundes noch aufgestockt. Wie bereits am Anfang dargestellt, ist
das Bundesprogramm das größte und somit für eine Analyse das Interessanteste.

Dabei sieht das Bundesprogramm eine Förderung von 50% des Projektvolumens
vor (vgl. auch Abschn. 3). Dies bedeutet allerdings nicht, dass jeglicher Ausbau
gefördert wird, sondern, dass dies weiter konditionalisiert wird. Insbesondere muss
ein sogenanntes Markterkundungsverfahren durchgeführt werden (vgl. BMVI 2020),
bei dem geprüft wird, ob es privatwirtschaftliches Interesse für einen Netzausbau gibt
(innerhalb der nächsten drei Jahre). Wie die Monopolkommission (2019, Rz 149ff)
darstellt, sollen die Bedingungen des Verfahrens so angepasst werden, dass nicht
nur unversorgte Bereiche gefördert werden, sondern auch solche, bei denen bereits
eine teilweise breitbandige Infrastruktur vorhanden ist. Somit wird fast das gesamte
Drittel, für das keine gigabitfähige Infrastruktur vorhanden ist, (vgl. Abschn. 2)
förderfähig (vgl. Monopolkommission 2019, Rz. 149 ff). Hierdurch erwartet die
Kommission ein Verdrängen privater Investitionen, da zumindest in Teilgebieten ein
Ausbau privatwirtschaftlich möglich wäre. Das geplante Markterkundungsverfahren
wird hier als nicht ausreichend für eine effektive Verhinderung einer Verdrängung
angesehen.13

Die Sicht, dass das Förderprogramm Gefahr läuft eine Überförderung darzustel-
len, wird von der jüngsten Studie von Klein (2020) unterstützt. So analysiert Klein
(2020) wie der individuelle Nutzen eines Glasfaserausbaus zu bemessen ist. Ähnlich
zu Ahlfeldt (2017) wird dazu der Einfluss von Breitbandinternet, hier aber direkt
von Glasfaserinternet, auf Immobilienpreise bestimmt. Datengrundlage liefert hier
der Ausbau in einem ländlichen Kreis, dem Kreis Warendorf. Das Differenzen-in-
Differenzen-Setting kann hierbei einen Einfluss von gut 2% auf die Mietpreise dar-
stellen. Dies bedeutet, dass es pro 100.000 C Immobilienwert 2000 C Wertzuwachs
gibt. D.h. es werden signifikante Wertzuwächse, die sich auch in der Zahlungsbereit-
schaft widerspiegeln sollten, generiert. Klein (2020) vergleicht diese Wertzuwächse
dann mit durchschnittlichen Projektkosten pro Anschluss, die aus dem Bericht der
Monopolkommission (2019, S. 56) entnommen werden. Diese Projektkosten pro An-
schluss entsprechen ungefähr 4400 C pro geförderten Projekt. Es ist klar, dass bei
Immobilien mit einem Wert von 200.000–300.000 C dieser Wert regelmäßig durch
den Wertzuwachs überschritten sein sollte. Unter der Annahme, dass der Kreis Wa-
rendorf ein typischer ländlicher Kreis sein sollte, ergibt sich die Schlussfolgerung,
dass es in den grauen Bereichen, d.h. den Bereichen, in denen es breitbandigen
Ausbau gibt, der allerdings nicht ein gigabitschnelles Netz umfasst, nicht die Regel
sein sollte, dass der individuelle Nutzen eines Anschlusses nicht getragen wird. Es
ist somit zu befürchten, dass die von der Monopolkommission (2019, Rz. 149 ff)
vorgebrachte Befürchtung zu einem großen Teil eintreten kann.

Wenn es aber nun ein ca. 30% der Haushalte umfassendes Gefälle bei der Ver-
sorgung mit gigabitfähigen Breitbandanschlüssen gibt, obwohl eine objektivierbare
Zahlungsbereitschaft ausreichen sollte, stellt sich die Frage, wieso der Ausbau nicht

13 Das Verdrängen privatwirtschaftlicher durch geförderte Projekte lässt sich auch, wie in Abschn. 4 dar-
gestellt vereinfacht deshalb als ein Problem sehen, wenn man unterstellt, dass ein Projekt auch ohne Sub-
vention stattfände, aber das Generieren von öffentlichen Mitteln Schattenkosten (Kosten und Ineffizienzen
durch Steuererhebung) beinhaltet.
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großflächiger stattfindet. Hierbei können die in Abschn. 4 weiter diskutierten Gründe
zählen. D.h., regulatorische Hemmnisse zur Kundenbündelung oder marktstruktur-
bedingte Hemmnisse könnten vorliegen. Zum Beispiel kann es sein, dass Koope-
rationen nicht gestattet werden. Auch könnten Marktstrukturprobleme Hemmnisse
darstellen oder Veränderungen wie die Fusion Unitymedia/Vodafone, noch positive
oder negative Effekte über den Zeitablauf haben.

Letztlich kann auch das regulatorische Framework zur Netzregulierung Hemm-
nisse enthalten. Es ergibt sich ein weites Feld für etwaige Bedarfe wirtschafts-
politischer Eingriffe und/oder regulatorischer Anpassungen. Auch können einfach
zeitliche Diskrepanzen vorliegen, d.h. die objektivierbare Zahlungsbereitschaft ist
theoretisch abzuleiten, aber einigen potenziellen Kunden im Einzelfall noch nicht
bewusst, bzw. die Zahlungsbereitschaft könnte über die Zeit noch steigen. Auch
ist es denkbar, dass Tiefbaukapazitäten nicht unbegrenzt vorliegen und es somit ei-
ne Rangfolge für Investitionen von sehr lohnenden in weniger, aber immer noch
lohnenden Gegenden gibt (vgl. hierzu auch Monopolkommission 2019, S. 10–12).

6 Zusammenfassung und Diskussion

Diese Arbeit hat aufgezeigt, dass verschiedene Aspekte der Digitalisierung aktuell
diskutiert werden und beschäftigt sich insbesondere mit der Infrastrukturseite, d.h.
dem Ausbau von Breitbandinternet. Hierbei steht gigabitschnelles Internet im Fokus.

Eine Betrachtung des Breitbandausbaus in Deutschland hat aufgezeigt, dass gi-
gabitschnelles Breitbandinternet für einen maßgelblichen Teil, ca. einem Drittel der
Anschlüsse, aktuell nicht zur Verfügung steht.

Dieser Zustand wird von der Politik als Problembereich angesehen. D.h., es ist
das erklärte Ziel der Bundesregierung, dass auch diese Haushalte, die aktuell kein
gigabitschnelles Breitbandinternet zur Verfügung haben, einen solchen Anschluss
erhalten. Eine Betrachtung von normativen Begründungen einer möglichen Förde-
rung hat hierbei aufgezeigt, dass insbesondere Externalitäten eine direkte Förderung
rechtfertigen könnten.

Die Analyse der Literatur zeigt zum einen auf, dass es Grund zur Vermutung
von wesentlichen positiven Externalitäten gibt, so dass eine Förderung grundsätz-
lich in Betracht kommen könnte. Im Hinblick auf eine solche Förderung, die nur
dort eingreifend wirkt, wo es eine tatsächliche Lücke zwischen der individuellen
Zahlungsbereitschaft und den Kosten des Ausbaus gibt, scheint es jedoch so zu
sein, dass die Förderung zu weitgehend und undifferenziert auch solche Bereiche
einschließt, die eben nicht gefördert werden müssten.

Es ist hierbei die Frage aufgeworfen worden, ob es, bei individuellem Nutzen,
der größer als die Ausbaukosten des Glasfaserinternets ist, alternative Erklärungen
für eine mutmaßliche Ausbaulücke geben könnte. Obgleich eine Detailbetrachtung
hier nicht vorgenommen wurde, und den Rahmen dieser Arbeit sprengt, wurden
mangelnder Infrastrukturwettbewerb oder zeitliche Friktionen, d.h. begrenzte Aus-
baukapazitäten und sequentieller Ausbau, angedacht.

Als Fazit folgt daher, dass tatsächliche Ausbauförderung möglichst zielgenau dort
angebracht ist, wo eine Diskrepanz zwischen Kosten des Ausbaus und des indivi-
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duellen Nutzens (nicht des sozialen Nutzens) der Konsumenten besteht. Darüber
hinaus sollte eine differenzierte Analyse möglicher Ausbauhemmnisse erfolgen, um
Instrumente zielgenauer einzusetzen.
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